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3/33-324 

Verordnung über den geschützten Landschaftsbestandteil 
"Feuchtgebiet bei Schlammersdorf" in der Gemarkung Schlam

mersdorf, Gemeinde Hallerndorf, LaU:dkreis Forchheim 
vom 21. Februar 1989 

Auf Grund von Art. 12 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 9 
Abs. 4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 
des Bayerischen Naturschutzgesetzes- BayNatSchG- (BayRS 
791-1- U), zuletzt geändert durch§ 7 des Gesetzes vom 16. Juli 
1986 (GVBl S. 135), erläßt dasLandratsamtForchheim alsuntere 
Naturschutzbehörde folgende, mit Schreiben der Regierung von 
Oberfranken vom 14.2.1989, Nr. 820- 8632 d, genehmigte Ver
ordnung: 

§ 1 

Schutzgegenstand 

Der in der Gemarkung Schlammersdorf, Gemeinde Hallern
_orf, gegenüber den Betriebsstätten der Firma Lias beginnende 
und sich in nordwestlicher Richtung ausdehende Feuchtbiotop 
auf den Grundstücken Fl.Nr. 156 und 157 wird in den in§ 2 fest
gelegten Grenzen unter der Bezeichnung "Feuchtgebiet bei 
Schlammersdorf" als Landschaftsbestandteil nach Art. 12 Abs. 1 
BayNatSchG geschützt. 

§2 

Schutzgebietsgrenzen 

(1) 1Der geschützte Landschaftsbestandteil hat eine Größe 
von ca. 4,3 ha . 2Er besteht aus Teilflächen der Grundstücke 
Fl.Nr. 156 und 157 der Gemarkung Schlammersdorf. 

(2) 1Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles sind 
in einer Karte, Maßstab 1 : 5 000 festgelegt. 2Die Karte (Anlage) 
ist Bestandteil dieser Verordnung. 

§3 

Schutzzweck 

Zweck der Unterschutzstellung ist es, 

1. ein wertvolles Feuchtbiotop mit seinen vielfältigen Vegeta
tionsstrukturen zu erhalten, 

2. den für den Bestand der wertvollen Pflanzengesellschaften 
und Tiere erforderlichen Lebensraum, insbesondere dessen 
Wasserversorgung zu sichern, · 

3. die Vorkommen der dort lebenden seltenen Pflanzen- und 
Tierarten vor nachteiligen Eingriffen zu schützen. 

§4 

Verbote 

(1) 1Nach Art. 12 Abs. 3 inVerbindung mit Art. 9 Abs. 4 Bay
NatSchG ist es verboten, den geschützten Landschaftsbestandteil 
ohne Genehmigung (§ 6) zu entfernen, zu zerstören oder zu ver
ändern. 

2Es ist vor allem verboten, 

1. die gegenwärtige Vegetation durch kulturtechnische Maß
nahmen, insbesondere durch Umbruch und Entwässerung, 
zu verändern, 

2. die Fläche zu beweiden, 

3. die Lebensbereiche (Biotope) der Pflanzen und Tiere zu 
zerstören oder nachteilig zu verändern, insbesondere durch 
Herbizide (Unkrautbekämpfungsmittel), Insektizide 
(Schädlingsbekämpfungsmittel), mineralische Dünger oder 
organische Düngung, 

4. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile abzuschneiden, abzu
pflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu entfernen, 
zu beschädigen oder deren Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln 
auszureißen, auszugraben oder mitzunehmen, 

5. freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beunru
higen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Eier, Lar
ven, Puppen oder sonstigen Entwicklungsformen sowie Nist-, 
Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten wegzunehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

6. die Pflanzen- und Tierwelt durch standortfremde Arten zu 
verfälschen sowie Pflanzen einzubringen und Tiere auszu
setzen, 

7. Bodenbestandteile abzubauen, den Boden zu verdichten 
oder die Bodengestalt durch Aufschüttungen, Ablagerun
gen, Grabungen, Sprengungen und Bohrungen oder in son
stiger Weise zu verändern, 

8. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauordnung zu 
errichten oder zu ändern, auch wenn hierfür keine öffent
lich-rechtliche Genehmigung (Baugenehmigung) erforder
lich ist, 

9. Sachen jeder Art im Gelände zu lagern oder das Gelände zu 
verunreinigen, 

10. zu zelten, zelten zu lassen oder zu lagern, 

11. Feuer anzumachen, 

12. außerhalb der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra
ßen mit Fahrzeugen aller Art odermit Wohnwagen zu fahren 
oder diese abzustellen, 

13. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, 

14. aus oberirdischen Gewässern über den Gemeingebrauch 
hinau;> Wasser zu entnehmen, zu Tage zu fördern, zu Tage zu 
leiten oder abzuleiten oder unterirdisch Wasser zu entneh
men, 

15. die natürlichen Wasserläufe und Wasserflächen einschließ
lich deren Ufer, den Grundwasserstand öder den Zu- .und 
Ablauf des Wassers zu verändern oder neue Gewässer anzu
legen, 

16. Straßen, Wege, Pfade, Stege oder Plätze neu anzulegen oder 
bestehende zu verändern, 

17 . Leitungen zu errichten oder zu verlegen, 

18. eine andere als nach§ 5 zugelassene wirtschaftliche Nutzung 
auszuüben, 

19. den Baum- oder Strauchbestand zu beschädigen oder zu 
beseitigen, 

20. Bodendecken und Pflanzenbewuchs abzubrennen. 

(2) Nach Art. 26 Abs. 1 BayNatSchG ist es verboten, auf der 
Fläche des geschützten Landschaftsbestandteiles zu reiten. 
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